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Ordentliche Hauptversammlung der TeamViewer SE am 24. Mai 2023 

(virtuelle Hauptversammlung) 

 

Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung an unsere Aktionäre 

 

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 
Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, Übertragung in Bild und Ton 

Die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung nach der neuen gesetzlichen 
Regelung des § 118a AktG führt zu einigen Änderungen sowohl im Ablauf der Hauptversammlung als auch 
in der Ausübung der Aktionärsrechte, sowohl gegenüber einer physischen Hauptversammlung als auch 
gegenüber einer virtuellen Hauptversammlung nach dem Sondergesetz während der COVID-19-
Pandemie.  

Die folgenden Hinweise erfordern daher besondere Beachtung insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit 
der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Stimmrechtsausübung, des Antragsrechts, 
des Rechts zur Einreichung der Stellungnahmen, des Rederechts, des Auskunftsrechts und des 
Widerspruchsrechts.  

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage von § 26n Abs. 1 
EGAktG entschieden, die Hauptversammlung in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß 
§ 118a Aktiengesetz (AktG) ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 
stattfinden zu lassen.  

Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung 
teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Tonübertragung unter der 
Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv über das passwortgeschützte Online-Portal der 
Gesellschaft (InvestorPortal) verfolgen. Den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären wird anstelle 
der herkömmlichen Eintrittskarte eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zur 
Rechtsausübung zugeschickt. Die Anmeldebestätigung enthält unter anderem die individuellen 
Zugangsdaten, mit denen die Aktionäre das unter der Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv 
zugängliche passwortgeschützte InvestorPortal nutzen können. 

 

Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informationen 

Diese Einladung zur virtuellen Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind 
ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.teamviewer.com/hv zugänglich. 

Etwaige bei der Gesellschaft eingehende und veröffentlichungspflichtige Ergänzungsverlangen, 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden ebenfalls über die oben genannte 
Internetseite zugänglich gemacht. Unter dieser Internetadresse werden nach der Hauptversammlung 
auch die Abstimmungsergebnisse veröffentlicht. 

Über die vorstehend genannte Internetseite ist auch das passwortgeschützte InvestorPortal erreichbar, 
das für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre u.a. eine Ausübung des Stimmrechts vor und 
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während der Hauptversammlung ermöglicht. Über das InvestorPortal können sich die ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionäre zu der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai 2023 ab 11.00 Uhr (MESZ) 
elektronisch zuschalten und diese dort in voller Länge live in Bild und Ton verfolgen (Teilnahme), sowie 
ihre Aktionärsrechte ausüben. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre ist im Wege der elektronischen 
Briefwahl sowie über Vollmachtserteilung möglich. Den elektronisch zu der Versammlung zugeschalteten 
Aktionären wird im Wege der Videokommunikation das Rede- und Auskunftsrecht sowie das Recht 
eingeräumt, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen. Ihnen wird außerdem im Wege der elektronischen 
Kommunikation ermöglicht, Stellungnahmen einzureichen und Widerspruch gegen einen Beschluss der 
Hauptversammlung zu erklären.  

Die Reden des Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzenden, nicht aber die gesamte virtuelle 
Hauptversammlung, stehen nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung auf der Internetseite der 
Gesellschaft https://ir.teamviewer.com/hv zur Verfügung. 

Die Einzelheiten sind nachgestehend näher erläutert. 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung der 
Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts 

 

Anmeldung und Nachweis über den Anteilsbesitz 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des 
Stimmrechts, sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) 
in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und der 
Gesellschaft unter dieser Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform (§ 126b BGB) in 
deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis über ihren Anteilsbesitz übermitteln 
(ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre): 

TeamViewer SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

 

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de  

 

Ein Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist hierfür in jedem Fall ausreichend. Der 
Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 3. Mai 2023 (0.00 Uhr (MESZ) – sogenannter 
„Nachweisstichtag“) beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter der oben 
genannten Adresse bis spätestens zum Ablauf des 17. Mai 2023 (24.00 Uhr (MESZ)) zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für Ausübung der 
Aktionärsrechte insoweit als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes form- und fristgerecht 
erbracht hat. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den 
Aktionär zurückweisen. 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang der Aktionärsrechte richtet 
sich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine 

https://ir.teamviewer.com/hv
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Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Erwerbe und Veräußerungen von 
Anteilsbesitzen nach dem Nachweisstichtag wirken sich nicht auf die Berechtigung zur Ausübung von 
Aktionärsrechten, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts aus. 
Erwerbe von Aktien, die nach dem Nachweisstichtag erfolgen, berechtigen weder zur Teilnahme noch zur 
Ausübung von Aktionärsrechten in der Hauptversammlung. Personen, die zum Nachweisstichtag noch 
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien nur 
berechtigt (insbesondere stimmberechtigt), soweit sie sich von dem bisherigen Aktionär 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine 
Bedeutung für die Dividendenberechtigung.  

Nach Eingang der Anmeldung und des besonderen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft 
werden den Aktionären Anmeldebestätigung für die Ausübung der Rechte in Bezug auf die 
Hauptversammlung einschließlich der individuellen Zugangsdaten für das InvestorPortal zum Zwecke 
der Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte zugesandt. Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung erfolgt durch elektronische Zuschaltung über das InvestorPortal. 
Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Aktionärsrechte über 
das InvestorPortal ausüben.  

 

Stimmrechtsausübung 

Die Stimmrechtsausübung setzt eine Anmeldung und einen Nachweis über den Anteilsbesitz voraus. Die 
Stimmrechtsausübung der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten kann ausschließlich im Wege der 
Briefwahl (auch elektronisch) oder nach entsprechender Bevollmächtigung durch die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. 

 

Verfahren für die Stimmabgabe im Wege der elektronischen Briefwahl  

Aktionäre, die sich nach den vorstehenden Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet und ihren 
Aktienbesitz nachgewiesen haben, können ihr Stimmrecht – selbst oder durch Bevollmächtigte – durch 
elektronische Briefwahl über das InvestorPortal ausüben.  

Die Stimmabgabe erfolgt elektronisch gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren über das 
InvestorPortal, das über einen Link auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.teamviewer.com/hv zugänglich ist. Briefwahlstimmen können über das InvestorPortal bis zum 
Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen 
Hauptversammlung am 24. Mai 2023 abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

 

Ausübung der Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen 
Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. 
Auch im Falle einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und 
Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes – wie oben unter „Anmeldung und Nachweis über den 
Anteilsbesitz“ ausgeführt – erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform 
(zu den Ausnahmen bei Stimmrechtsvertretern nach § 135 AktG siehe sogleich unter 
„Stimmrechtsvertretung durch Intermediäre und geschäftsmäßig Handelnde (§ 135 AktG)“). Für die 
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Vollmachtserteilung kann das auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv 
abrufbare Vollmachtsformular genutzt werden. 

Die Vollmacht und ihr Widerruf können entweder in Textform an die Gesellschaft ausschließlich an 
folgende Adresse (postalisch oder E-Mail) gesandt werden: 

 

TeamViewer SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

 

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de.  

 

Sie können außerdem über unser InvestorPortal unter https://ir.teamviewer.com/hv unter der Rubrik 
„Bevollmächtigung eines Dritten“ in den dort dafür vorgesehenen Dialogfeldern einen Dritten benennen 
und dessen Bevollmächtigung bestätigen oder die Vollmacht in Textform gegenüber dem 
Bevollmächtigten erteilten. 

Wird die Vollmacht in Textform gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es gegenüber der 
Gesellschaft – soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt (siehe sogleich unter 
„Stimmrechtsvertretung durch Intermediäre und geschäftsmäßig Handelnde (§ 135 AktG)“) – eines 
Nachweises der Bevollmächtigung in Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der 
Gesellschaft an die vorstehend genannte Adresse einschließlich des dort genannten Weges der 
elektronischen Kommunikation (E-Mail) gesendet werden.  

Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das 
Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von 
(Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Nutzung 
des InvestorPortals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die 
entsprechenden Zugangsdaten erhält.  

 

Stimmrechtsvertretung durch Intermediäre oder geschäftsmäßig Handelnde (§ 135 AktG) 

Soweit eine Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder an eine im Hinblick auf die 
Stimmrechtsausübung nach den aktienrechtlichen Bestimmungen diesen gleichgestellte Person oder 
Institution erteilt wird, bedürfen die Vollmachtserteilung und ihr Widerruf nach den gesetzlichen 
Vorschriften nicht der Textform. Hier genügt es, wenn die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten 
nachprüfbar festgehalten wird. Intermediäre und Aktionärsvereinigungen sowie die ihnen nach § 135 
AktG gleichgestellten Personen und Institutionen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende 
Regelungen vorsehen; bitte stimmen Sie sich mit den diesbezüglich jeweils zu Bevollmächtigenden ab. 
Eines gesonderten Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedarf es in diesem 
Fall nicht. 

  

Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Wir bieten allen Aktionären an, sich durch unsere Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Soweit die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Bevollmächtigung und die 
Weisungen sind in Textform zu erteilen. Zu ihrer Erteilung kann das zusammen auf der 
Anmeldebestätigung enthaltene Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Dieses ist auch 
unter der Internetadresse der Gesellschaft https://ir.teamviewer.com/hv zum Download abrufbar. 
Vollmachten und Weisungen können bis zum 23. Mai 2023 (24:00 Uhr (MESZ)) unter nachstehender 
Adresse (postalisch oder E-Mail) der Gesellschaft übermittelt werden: 

 

TeamViewer SE 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

 

oder per E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Der Widerruf der Vollmacht sowie die Änderung von Weisungen sind ebenfalls bis zum 23. Mai 2023 (24:00 
Uhr (MESZ)) in Textform an die vorstehend genannte Adresse zu senden. Außerdem können die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über unser zugangsgeschütztes InvestorPortal unter 
https://ir.teamviewer.com/hv bevollmächtigt werden. Diese letztgenannte Möglichkeit besteht bis zu 
dem in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai 2023 durch den Versammlungsleiter hierfür 
angekündigten Zeitpunkt. Die Stimmrechtsvertreter können jedoch nicht zur Ausübung des Fragerechts 
der Aktionäre, zur Stellung von Anträgen sowie zum Einlegen von Widersprüchen bevollmächtigt werden. 

 

Ergänzende Regelungen zur Stimmrechtsausübung 

Gehen bei der Gesellschaft für denselben Aktienbestand auf unterschiedlichen Übermittlungswegen 
voneinander abweichende Erklärungen zur Ausübung des Stimmrechts ein, wird nur die zuletzt 
eingegangene Erklärung berücksichtigt. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine 
zuvor an die Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt erteilte Weisung zur 
Ausübung des Stimmrechts bzw. eine zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt per Briefwahl 
abgegebene Stimme, soweit sie nicht geändert oder widerrufen wird, auch als entsprechende Weisung 
bzw. entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der zugehörigen Einzelabstimmung.  

 

Weitere Rechte der Aktionäre  

 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 
von EUR 500.000,00 erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlangen, dass Gegenstände 
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

https://ir.teamviewer.com/hv
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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Das Verlangen ist ausschließlich schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 23. April 2023 
(24.00 Uhr (MESZ)) zugehen. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.  

Tagesordnungsergänzungsverlangen sollen an folgende Adresse übermittelt werden: 

 

TeamViewer SE 

- Vorstand – 
Bahnhofsplatz 2 
73033 Göppingen 

 

Die Bekanntmachung und Zuleitung von ordnungs- und fristgemäßen Ergänzungsverlangen erfolgen in 
gleicher Weise wie bei der Einberufung. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten 
Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und eines 
Aufsichtsratsmitglieds stellen. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein; bei 
Wahlvorschlägen bedarf es keiner Begründung. Gegenanträge zur Tagesordnung und Wahlvorschläge 
sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:  

 

TeamViewer SE 

Investor Relations 

Bahnhofsplatz 2 
73033 Göppingen 

 

ir@teamviewer.com 

 

Bis spätestens zum Ablauf des 9. Mai 2022 (24.00 Uhr (MESZ)) unter der vorgenannten Adresse bei der 
Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren 
Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und – bei Anträgen – der 
Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://ir.teamviewer.com/hv zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge gelten gemäß § 126 Abs. 4 AktG als im 
Zeitpunkt ihrer Zugänglichmachung gestellt. Dies gilt entsprechend für Anträge zu 
Tagesordnungspunkten, die aufgrund eines Ergänzungsantrags von Aktionären gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
durch gesonderte Bekanntmachung nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das Stimmrecht 
zu solchen Anträgen oder Wahlvorschlägen kann ausgeübt werden, sobald die unter vorstehend 

mailto:ir@teamviewer.com
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genannten Voraussetzungen für die Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts erfüllt sind. Sofern der 
Aktionär, der den Antrag oder Wahlvorschlag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und zur 
Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der virtuellen Hauptversammlung nicht 
behandelt werden.  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge können auch während der virtuellen Hauptversammlung als 
Bestandteil des Redebeitrags im Wege der Videokommunikation gestellt werden. 

 

Recht zur Einreichung von Stellungnahmen nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre haben das Recht, vor der Versammlung 
Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege der elektronischen Kommunikation 
unter der Verwendung des InvestorPortals unter  

 

https://ir.teamviewer.com/hv  

 

in Textform oder im Videoformat über das zugangsgeschützte InvestorPortal einzureichen.  

Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 18. Mai 2023, 
24:00 (MESZ) in Textform [im PDF-Format] oder eine Videobotschaft über das InvestorPortal 
einzureichen. Zu den technischen Voraussetzungen für die Einreichung von Videobotschaften werden 
auf der Internetseite weitere Hinweise veröffentlicht.  

 

Der Umfang einer schriftlichen Stellungnahme darf 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nicht 
überschreiten. Je Aktionär ist insgesamt nur eine schriftliche Stellungnahme oder Videobotschaft 
zulässig. Schriftliche Stellungnahmen und Videobotschaften sind ausschließlich in deutscher oder 
englischer Sprache abzugeben und werden nicht übersetzt. Stellungnahmen im Videoformat dürfen eine 
Dauer von zwei Minuten und eine Dateigröße von 1 GB nicht überschreiten. Es sind nur solche 
Stellungnahmen im Videoformat zulässig, in denen der Aktionär bzw. sein Bevollmächtigter persönlich in 
Erscheinung treten, um die Stellungnahme abzugeben. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. 
sein Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Namens im 
InvestorPortal zugänglich gemacht wird.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung einer schriftlichen 
Stellungnahme oder einer Videobotschaft im Vorfeld oder während der Hauptversammlung besteht. Die 
Gesellschaft behält sich insbesondere vor, schriftliche Stellungnahmen oder Videobotschaften mit 
beleidigendem oder strafrechtlich relevantem Inhalt, offensichtlich falschem oder irreführendem Inhalt 
oder ohne jeglichen Bezug zur Tagesordnung der Hauptversammlung sowie schriftliche Stellungnahmen 
bzw. Videobotschaften, deren Umfang 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) bzw. zwei Minuten 
überschreitet oder nicht bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt wie oben angegeben eingereicht 
wurden, nicht zu veröffentlichen. 

 

https://ir.teamviewer.com/hv
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Die eingereichten Stellungnahmen werden, sofern sie den vorstehenden Anforderungen genügen und 
auch im Übrigen nach den gesetzlichen Vorschriften zugänglich zu machen sind, allen ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionären bis spätestens vier Tage vor der Versammlung, d.h. bis zum 19. Mai 2023, 24:00 
(MESZ) im InvestorPortal unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs bzw. seines 
Bevollmächtigten zugänglich gemacht.  

 

Weitere Informationen und Bedingungen finden Sie im InvestorPortal der Gesellschaft, das unter der 
Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv zugänglich ist.  

 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur Vorab-Einreichung 
von Fragen nach § 131 Abs. 1a AktG. Etwaige in Stellungnahmen enthaltene Fragen, Anträge, 
Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung werden in der virtuellen 
Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 
gesondert angegebenen Wegen zu stellen bzw. zu erklären. 

 

Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
haben ein Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation. Anträge und 
Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG sowie alle Arten von Auskunftsverlangen nach § 131 
AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein. 

 

Ab Beginn der Hauptversammlung wird über das InvestorPortal unter https://ir.teamviewer.com/hv ein 
virtueller Wortmeldetisch geführt, über den die zugeschalteten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
ihren Redebeitrag anmelden können. Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein 
Mikrofon zur Verfügung stehen, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann. Der 
Versammlungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der virtuellen 
Hauptversammlung näher erläutern. 

 

Die Gesellschaft behält sich gemäß § 130a Abs. 6 AktG vor, die Funktionsfähigkeit der 
Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung 
und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht 
sichergestellt ist.  

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf ein mündliches Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu 
verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in dem Konzernabschluss 
eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht gemäß § 131 
Abs. 3 AktG besteht. Zu allen vom Vorstand gegebenen Antworten steht den Aktionären bzw. ihren 
Bevollmächtigten in der virtuellen Hauptversammlung außerdem ein Nachfragerecht zu (§ 131 Abs. 1d 
AktG).  

https://ir.teamviewer.com/hv
https://ir.teamviewer.com/hv
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Das Auskunftsrecht nach § 131 AktG kann in der virtuellen Hauptversammlung ausschließlich im Wege der 
Videokommunikation über das InvestorPortal ausgeübt werden, sofern der Versammlungsleiter dies 
gemäß § 131 Abs. 1f AktG entsprechend festlegt. Es ist beabsichtigt, dass eine solche Festlegung durch 
den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung getroffen wird. Eine Vorgabe des 
Vorstands gemäß § 131 Abs. 1a AktG, dass Fragen bereits im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung 
einzureichen sind, ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Demgemäß kann das Auskunftsrecht in der 
virtuellen Hauptversammlung ohne die Beschränkungen ausgeübt werden, die für den Fall einer solchen 
Vorgabe gesetzlich vorgesehen sind.  

 

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Hauptversammlung ist der 
Versammlungsleiter gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken. 

 

Widerspruch gegen einen Beschluss gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG 

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltete Aktionäre, die 
ihr Stimmrecht selbst im Wege der elektronischen Kommunikation oder durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt haben, können vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung über das unter der 
Internetadresse https://ir.teamviewer.com/hv zugängliche InvestorPortal der Gesellschaft auf 
elektronischem Wege Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.  

 

Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SE-AG §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1 und 4, 127, 130a, 131 Abs. 1, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG finden 
sich auf der Internetseite https://ir.teamviewer.com/hv.  

 

Übertragung der Hauptversammlung, Berichts des Vorstandsvorsitzenden und des 
Aufsichtsratsvorsitzenden 

Die Hauptversammlung am 24. Mai 2023 wird für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten ab 11.00 Uhr 
(MESZ) über das passwortgeschützte InvestorPortal in voller Länge live in Bild und Ton übertragen.  

Sowohl die Eröffnung der Hauptversammlung als auch die Reden des Vorstandsvorsitzenden und des 
Aufsichtsratsvorsitzenden können auch von sonstigen Interessierten live über die Internetseite der 
Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv verfolgt werden. Nach der Hauptversammlung steht 
dieser öffentliche Teil, nicht aber die gesamte Hauptversammlung, unter derselben Internetseite zur 
Verfügung.  

 

Den Aktionären soll ermöglicht werden, mit ihren Fragen auf die Rede des Vorstandsvorsitzenden 
einzugehen. Daher wird das Vorab-Manuskript der Rede des Vorstandsvorsitzenden voraussichtlich ab 
dem 17. Mai 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft (https://ir.teamviewer.com/hv) freiwillig und 
ohne damit verbundene Vorgabe nach § 131 Abs. 1a zur Einreichung von Fragen bereits im Vorfeld der 
Hauptversammlung zugänglich gemacht. Die während der Hauptversammlung gehaltene Rede kann von 

https://ir.teamviewer.com/hv
https://ir.teamviewer.com/hv
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diesem Vorab-Manuskript abweichen, insbesondere wenn dies aufgrund aktueller Entwicklungen 
erforderlich werden sollte. Es gilt das gesprochene Wort. 

Die Live-Übertragung und die elektronische Zuschaltung zur Hauptversammlung ermöglichen keine 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 S. 2 AktG oder eine Stimmrechtsausübung 
im Wege elektronischer Teilnahme im Sinne des § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AktG. 

 

Weitere Informationen zu den Abstimmungen 

Die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 4, 6 bis 9 sowie 11 und 12 haben 
verbindlichen, die vorgesehenen Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 5 und 10 haben 
empfehlenden Charakter im Sinne der Tabelle 3 der DurchführungsVO (EU) 2018/1212. Es besteht jeweils 
die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung) oder Nein (Ablehnung) zu stimmen oder auf eine Stimmabgabe zu 
verzichten (Enthaltung). 

 

Information zum Datenschutz  

Wenn Sie sich für die Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, an der 
virtuellen Hauptversammlung teilnehmen oder im Vorfeld der Hauptversammlung Informationen 
übermitteln, erheben wir personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, 
Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Stimmrechtskarte) über Sie und/oder Ihren 
Bevollmächtigten. Dies geschieht, um Aktionären oder ihren Bevollmächtigten die Zuschaltung zur und 
die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen.  

Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 

 

TeamViewer SE 

Bahnhofsplatz 2 

73033 Göppingen 

 

Telefon: +49 7161 305897700 

E-Mail: ir@teamviewer.com 

 

Soweit wir uns zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleister bedienen, verarbeiten 
diese Ihre personenbezogenen Daten nur in unserem Auftrag und sind im Übrigen zur Vertraulichkeit 
verpflichtet. 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges Auskunfts-, 
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Löschungs- und ggf. Widerspruchsrecht bezüglich der Verarbeitung 
seiner personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung und ein Recht auf Beschwerde 
bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu. 

Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der 
virtuellen Hauptversammlung und zu Ihren Rechten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung können 
jederzeit auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://ir.teamviewer.com/hv abgerufen oder 

mailto:ir@teamviewer.com
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unter folgender Adresse angefordert werden: TeamViewer SE, Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, 
Telefon: +49 7161 305897700, E-Mail: ir@teamviewer.com. 

 

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des InvestorPortals und zur 
Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges 
Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, 
wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. 

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen 
Computer, benötigen Sie einen Browser, eine Kamera und Lautsprecher oder Kopfhörer. 

Für den Zugang zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre 
individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können 
Sie sich im InvestorPortal auf der Anmeldeseite anmelden. 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme 
während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen – soweit möglich – die 
Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. 

Weitere Einzelheiten zum InvestorPortal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die 
Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte bzw. im Internet unter https://ir.teamviewer.com/hv. 

 

Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 

Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können über das InvestorPortal die Hauptversammlung 
am 24. Mai 2023 ab 11.00 Uhr (MESZ) in voller Länge live in Bild und Ton verfolgen. Die Bild- und 
Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des InvestorPortals kann nach 
dem heutigen Stand der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des 
Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienstleistungen von Drittanbietern 
Schwankungen unterliegen, auf welche die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher 
keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in 
Anspruch genommenen Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- 
und Tonübertragung sowie den Zugang zum InvestorPortal und dessen generelle Verfügbarkeit 
übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für den 
Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten 
Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft empfiehlt aus diesem Grund, 
frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des 
Stimmrechts, Gebrauch zu machen. Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend 
erfordern, muss sich der Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die virtuelle 
Hauptversammlung zu unterbrechen oder ganz einzustellen. 
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